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Oie Wahlen bei den Berufsgenossenschaften.
Nach dem Inkrafttreten des dritten. die Unfall

versicherung betreffenden Buches der l<eichs-Versiche
rungsordllUl1g -- _dem 1. Januar 1913 - werden die
Wahlen zu den Ehrenämtern in der berufsgenossen
sC:
1aftlichell Verwaltung sich in ganz neuen, gegen diefruhere Art wesentlich abweichenden formen vollziehen
und einen allgemeineren Interessentenkreis finden.
Während in den Jahresversammlungen bisher diejenigen
Personen, auf die man sich im engeren Kreise entweder
in kurz voraufgegangener ßespreclmug oder durch Zu
ruf aus der Mitte der Versammlung geeinigt hatte, meist
ganz einfach durch tianderhcbcn und Stimmenmehrheit
gewählt wurden, wird man nun a11 jeder Wahl aoll eine
bestimmte, einen wesentlichen Bestandteil der Satzungen
bildende Wahlordmm:{ gebunden sein und schon durch
ihre Art und Vorbereitung von vornherein eirre Be
teHigung weiterer Kreise herbeiführen. Zunäcnst soll
der Vorschrift des 
 15 der Reichs-Vcrsicherungsord
nung entsprechend nach den Grundsätzen der Verhält
niswahl ge"fählt werden. Diese Bestimmung ist auf
Beschluß der Reichstags kommission in das Gesetz auf
genommen "ZUllt Schutz der kleineren Gewerbe
treibenden und lfandwerker, welche den großen Be
triebsinhabern gegenüber nur zu leicht in der Minder
heit bleiben und ihre WÜnsche und BedÜrfnisse in der
Verwaltung nicht in gehöriger Weise zur Geltung
bringen könnten". Diese Bestimmung hat bei den
Berufsgenossenschaften bisher wenig Sympathie ge
funden und man hat dieser Abneigung in zahlreichen
Petitionen und Resolutionen lebhaften Ausdruck ge
gebell. Die Derufsgenossenschaften sind der Ansicht,
daß durch die Verhältniswahl die bisher so einfachen
Wahlhandlungen sehr erschwert und kompliziert
würden, daß ein im sachlichen Interesse nllcrwilnschtes
Eindringen von Parteigruppierungen in die Verwaltung
zu befürchten und wie auch anzunehmen sei, daß das
System der Verhältniswahl leicht von einzelnen Per
sonen für ihre einseitigen Interessen ausgenÜtzt werden
könne. Alle diese Bedenken haben jedoch das Reichs
VersicherUllgsamt nicht vermocht, den schließlich auf
Beseitigung oder Nichtanwendung der Verhältnis
wahlen hinzielenden Vorstellungen der Berufsgenossen
schaften nachzugeben, weil eine Abstandnahme von der
durch Gesetz nun einmal vorgeschriebenen nellen Wahl.
art ganz einfach nicht statthaft ist. Die Berufsgenossen
schaiten werden sich nun wohl oder Übel hiermit abzu
finden und den neuen Verhältnissen anzupassen haben.
Als Grnndlage hat den Berufsgenossenschaften eine
Wahlordnung zu dienen, die, wie erwähnt, einen wesent
li
hen Bestandteil der Satzungen bildet, die in denemzelnen Genossenschaftsversammlungen zu be
schließen und dann vom Reichs- Versicherungsamt, das
allch den Berufsgenossenschaften eine MusterwabJonl
nung an die liand gegeben hat, zu genehmigen ist.
Hiernach werden sich die Wahlen wie folgt gestalten:
Da an dem Grundsatz der Vel"hältniswahlen natÜrlich
festgehaiten werden muß, wird zum Beispiel bei den
Baugewerks-Berufsgenossenschaften neben der Haupt
gruppe der Maurer .und Zimmerer auch den Übrigen
Gruppen (Maler, Steinsetzer, Klempner usw.) die Be
teiligung an den Ämtern im gesamten Genossenschafts
vorstand ermöglicht werden.

Unter die Bestimmungen der Wahlordnung fällt:
a) die Wahl der Vertreter zur Genossenschafts
versammlung (Delegierten); b) die WaW des Genossen

lung desBekanntmachung des 8.
fechtung und Ungültigkeit der 9. die Aufbe
wahrung der Akten. Der Wahlvorstand ist "ein Aus
schuß von drei Mitgliedern, den für die De!egierten
wahlen und die v.r ahle
 zum Sektionsvorstand dieser
letztere - und den für die Wahlen zum Genossen
SC
laftsvorstand der Ocnosscnschaftsvorstal1d aus seinerMltte bestellt. Det Wahlvorstand wählt wiederum aus
s
iner NEtte mit einfacher Stilmnenmeluhcit einen V or
sItzenden, dem die Erledigung aller Geschäfte Übe.r
tragen werden kann, s
 weit sie nicht die Beteiligung
des Wahlvorstandes bel der \Vahlhandlung selbst. die
Beschlußfassung Über die Ungültigkeit von Wahlvor
schlägen und die endgÜltige FeststelJung des .Wahl
ergebnisses zum Gegenstande haben. für jedes Mitglied
ist ein Ersatzmann zu wählen, der zugleich als Stell
vertreter für den Behindernngsfall gilt; der Vorsitzende
wird bei Behinderung durch das dem Dienstalter nach
älteste und bei gleichem Dienstalter durch das dem
Lebensalter nach älteste Mitglied vertreten. Auf
gabe des Wahlvorstandes ist es, die Wahlen vor
zubereiten, die Wahlhandlungen zu leiten und die
Wahlergebnisse zu ermitteln und festzusteHen. Zur
Vorbereitung der Wahl gehört 1. (jas Wablaus
schreiben, 2. die Entscheidung von EinsprÜcheE
wegen der Wahl- und Stimmberechtigung, 3. die Wahl.
vorschläge, 4. PrÜfung und Zulassung der Wahl
vorschläge. - Zu 1: Das Vlahlausschreiben muß den
Mitgliedern sechs Wochen vor dem Wahl tage bekannt
gegeben werden; es muß enthalten: a) Ort und Zeit der
\\1 ahi, b) den tHnweis darauf. daß die Wahl eine Stunde
nach ihrem Beginn geschlossen werden kann, c) die
Zahl der zu wählenden Vorstandsmitglieder oder Deie
gierten, d) den vom 'iVahlvorstand aufzustellenden
\Vahlvorschlag, e) die Aufforderung, weitere Wahl
vorschläge einzureichen, dazu der tIinweis, daß nur
solche 'Wahlvorschläge berücksichtigt werden, die
spätesttns 4 'Wochen vor dem Wahl tage beim Wahl
vorstand eingereicht sind, und dan die Stimmenabgabe
an diese Wahlvorschläge gebunden ist, f) die Angabe, wo
die Wahlvorschläge nach ihrer Zulassung von den
Wählern eingesehen werden können. Iiandelt es sich
um Wahlen, die in der SektioIlsversammlung vorzu
nehmen sind - also für Delegierte zur Genossenschafts
versammlung und Mitglieder des Sektionsvorstandes -,
so muß das \Vahlausschreiben ferner enthalten den
Hinweis darauf, wo die \Vählerliste eingesehen werden
kann und daß :Einsprüche gegen die Richtigkdt der
Wählerhste bei Vermeidung des Ausschlusses späte
stens 4 Wochen vor dem Wahltag unter Beifügul1R von
Beweismitteln ,beim Wahl vorstand einzulegen sind.
Ferner ist darauf hinzuweisen, daß der Wahlvorstand
befugt ist, die \i\/ahl- llnd Stimmberechtigung jedes
Wählers bei der Wahlhandlung zu prÜfen, und daß es
sich daher empfiehlt, einen Ausweis hierüber zur \Vahl
handlung mitzubringen. Die \Vählerliste selbst ist vom
Sektionsvorstand unter Angabe der jedem Mitglied zu
stehenden Stimmenzahl aufzustellen. Die Stimmenzahl
richtet sich nach der Anzahl der von dem betreffenden
Mitglied beschäftigten vcrsiche,r,Up;gspflichtigen Per
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$onCI1. das Niihere hierÜber bestimmt die Satzung. Ocr
vorerwähnte Hinweis betreffend die Wählerliste fällt
weg, ",,'venn sich die \Vahlen auf Mitglieder des Oc
nossenschaftsvorstandes beziehen, dafür muß die Be
kanntmachung darauf hinweiscn, wie sich der Vorstand
zusammenzusetzen hat, damit den Bestimmungen der
Satzlmg in bezug auf Beteiligung der einzelnen Sek
tionen, Gewerbezweige und ßctriebsarten ( roße, mitt

kleinere Betriebe) auch GenÜge getan wird. 
Zn über Einsprüche ist vom Wahlvorstand mit
tunlichster Beschleunigung zu entscheiden. Wird ein
Einspruch für begründet erachtet, so ist die \Vählerliste
lln1.!2,chend zu berichtigen. Die Entscheidung ist dem
Beschwerdeführer mitzuteilen; eine Anfechtung der Ent
scheidung findet nur mit einer Anfechtung der \\fahl im
ganzen statt. - Zn 3: \VahlvorschJäge: Der W::lh!
vorstand hat einen Wahlv0]"schlag aufzustellen; weitere
\Vahl\'orschJäg-e können von d n \Vahlbercchtigtcn

werden. Die weiteren WahJvorschlägc
8ber von einer in der Wahlordnung zn be

stimmenden Mindestz8hJ von vVahlberechtigten unter
zeichnet sein. Unterzeichnet ein Vvähler mehr als einen
\Vahlvorschlag, so wird sein Name nur auf dem zuerst
eingereichten \Vahlvorschlag gezählt und auf den
übrigen Vorschlagen gestrichen. Sind mehrere Wahl
vorschläge, welche von dem gleichen Wah!berechtiy;ten
unterzeichnet sind, gleichzeitig eingereicht, so g-ilt die
Unterschrift auf demjenigen \\lah!vorschlage. den der
Unterzcicl111cr binnen einer ihm gesetzten frISt von
h6chstens 2 Tagcn bestimmt. Unter läßt der Uuter
zeichner eine rechtzeitige Bcstimmung, so cntscheidet
das Los. Jeder \Vahlvorschlag dar j höchstens, der
\Vahl\'orsehlag des \Vahlvorstandcs 111 u ß doppelt soviel
Bewerber benennen, als Vorstandsmitglieder oder Dele
gierte zu wählen sind. Die einzelncn Bc\verbcr sind
unter fortlaufender Nummer aufzuführen, welche die
I cihcnfolge ihrer Benennung ausdrÜckt. und nacf1
Familien- und Vor- (Ruf-) Nmncn, firma, Beruf, \Vohn
ort und Betriebssitz zu bezeichnen. Wenn Bewerber
vorgeschlagen sind, die zur Ablehnung der Wahl be
rechtigt sind - entwcder das 60. Lebensjahr vollendet
oder mehr 'als 4 minderjährige Kinder haben oder durch
Krankheit oder Gebrechen verhindert sind, das Amt
urcltmngsmäßig zu führen, mehr als eine Vormundschaft
oder Pflegschaft fÜhren oder schließlich nur Dienst
boten beschÜftigen -, ist ihre schriftliche Zustimmung
zur Annahme einer \Vahl beizufügen. In jedem \\.'ahl
vorschlag ist ferner ein \Vahlvorschlagsvertreter und
ein Stellvertreter für ihn zu bezeichnen. Ist dies unter
blieben, so gilt der erste Unterzeiclmcr als Vertreter des
\\lahlvorsehlags l!J1d der zweite als sein Stellver1reter.
Der Wahlvorsehlagsvertrcter ist berechtigt und ver
pflichtet, dem Wahlvorstand die zur Beseitigung
etwaiger Anstände erforderlichen Erklärungen abzu
geben. Für die "'/ahlen als Mitglieder des Genossen
schaftsvorstandes muß der Wahlvorschlag entsprechend
der Wahlordnung außerdem enthalten: eine besnmmte
Anzahl Vertreter jeder Sektion, der einzelnen Gewerbs
zweige und großer, mittlerer und kleinerer Betriebs
arten. ferner ist bei dem Namen jedes Bewerbers 311
zugeben, welche Sektion. welchen Gewerbszweig und
welche ßetriebsart er vertritt. - Zu 4: PrÜfung und Zu
lassung der Wqhlvorschläge: Der Wahlvorstand hat dio
eingereichten \Vahlvorschläge nach der Reihenfolge
ihres EiJJgangs mit Ordnl1ngsnul11l11ern zu versehen sie
zu prÜfen und etwaige A trägc umgehend dem   r

stehend zn 3 -erwahnten \VahlvorschJagsvertreter mit
zuteilen. Die Anstände mÜssen spätestens 2 \\fochen
vor dem Wahltag beseitigt sein. Die zugelassenen \Vahl
vorsehläg-e sind in geeigneter Weise zur Einsicht der
Beteiligten auszulegen. Ist ein vorgeschlagener Be
werber nicht in vorgeschriebener Weise nach Familien
und Vor- (RIIf-) Namen, firma, Beruf usw. bezeichnet.
so ist der v\"'ahlvorschlagsvertreter zur Ergänzung der
Dezeichnung aufzufordern. Kommt er dieser Aufforde
rung nicht rechtzeitig nach, so wird der Name des un
vollständig bezeichneten Bewerbers in dem Vorschlage
gestrichcn. Ebcnso wird der Name eines Bewerbers
gestrichen, der berechtigt wär.e, die Wahl abzulehnen,
wenn die hierzu nötige Zustimmungs erklärung nicht
oder nicht rechtzeitig vorliegt. WahlvorschJäge sind
lU1gültig, wenn sie mangelhaft sind und der Mangel nicht
rechtzeitig beseitigt wird. Ein \Vahlvorsch!ag ist auch
mangeJhaft, wenn er einem Erfordernisse des Gesetzes,
der Satzung oder der Wahlordnung widerspricht.
Interessant sind auch die Bestimmungen über die W a 11 1
h Cl n d I u n g selbst. Zunächst kanu auch eine Wahl ohne
Stimmenabgabe erfolgen, wenn nämlich außer dem
W8hlvorschJage des Wahlvorstandes auf gültigen \\l8.hl
vorschlägen keine weiteren Bewerber vorgeschlagen
werden, gelten die im W8hlvorschIag bezeichneten Per
sonen als gewählt. 1m anderen fal1e kommt es zur
\NahJ, die fÜr Mitglieder des Sel{tionsvorstandes und
fHr Delegierte in den Scktionsversal11mll1ngen und für
Mitglieder des Gellossellschaftsvorstandes in der Ge
nossenschaftsversamml1mg vorzunehmen ist. Die Vor
schriften Über den Gang der Wahl ermöglichen es
jedem, sein vVahlrecht ohne irgend welche Rücksicht
nahme auszuÜben. Die \Vähler treten einzeln und nach
einander an einen abgesonderten Tisch oder in einen
abgesondenen I aum, wo sie ihre Stimmzettel unbe
obachtet in die \Vahlul11schläge stecken, die sie ge
liefert bekommen, in solcher AnzahJ, wie jeder Stimmen
hat. Sodann i1bergeben die Wähler unter Nennung ihres
Namens die \Nahlull1schlägc unverschlossen dem Wahl
vorstande, der sie in eine Urne fallen Jäßt und die er
folgte Stimmenabgabe in einer Liste vermerkt. Über die
\A' ahlzettcl sogar sind besondere Bestimmungen ge
troffen: Der Wähler kann nur einen solchen Stimm
zettel abgeben, der mit einem der zugelassenen \Vah1
vorschläge vollständig Übereinstimmt. Die Stimmzettel
sollen von weißer Farhe und einer vom Wahlvorstande
zu bestimmenden Größe sein. Soweit Stimmzettel von
diesen Bestimmungen abweichen, sind sie ungültig,
wenn das Abweichen die Absicht einer Kennzeichnung
wahrscheinlich macht. Stimmzettel, die mit keinem der
zugelassenen Wahlvorschläge Übereinstimmen oder die
ein solches Merkmal haben. welches die Absicht einer
Kennzeichnung wahrscheinlich maeh.t, oder die unter
schrieben sind, sind ungÜltig. Befinden sich in einem
Umschlag mehrere Stimmzettel, so werden sie, \venn
sie vollständig übereinstimmen, nur einfach gezählt.
andernfalJs al  ung:ÜJtig angesehen. Nachdem der Wahl
vorstand die in der Urne befindlichen Wahlumschläge
dmeheinander geschÜttelt hat, stellt er ihre Zahl fest.
Wird das Wahl ergebnis nicht sofort am Ort der \VahJ
handlung ermittelt, werden die Umschläge in einem zu
versiegelnden Paket verschlossen und bis zur Fest
stellung eies Wahlergebnisses an einem sicheren Ort
aufbewahrt. über elie \Vahlhandlung ist ein ausführ
liches Protokoll aufzusetzen. Das WahlergeblÜs wird
durch den Wahl vorstand spätestens bis zum Ablanf dCl



auf den Wahltag foJgenden Woche ermittelt. über die
Berechnung der Stimmen, Verteilung der Bewerber
auf die Wahlvorschläge sind ausführliche Einzel
bestimmungen erlassen, die hier übergangen werden
können. - - Auch die Möglichkeit der Anfechtung der.
Gültigkeit der \Vahl ist in der Wahlordnung vorgesehen.
Anfechtungen sind innerhalb eines Monats nach der
Bekanntmachung des Wahlergebnisses beim \\'ahl
vorstand, dem Genossenschattsvorstand oder dem
Reichs- Versicherungsamt schtiftlich einzureichen. V/enn
die Anfecntungserklärung nicht dem Reichs-Versichc
mngsamt eingereicht wird" so ist sie ihm doch vom
Wahlvorstand mit allem Material und einem ent
sprechenden Bericht zur Entscheidung vorzulegen.
\Vcnn die ganze Wahl ungültig ist, so ist alsbald ein
neues Wahlverfahrcl1 einzuleiten. Ist die Wahl einer
Person ungültig, so tritt der Ersatzmann an ihre Ste!1e.
Für die V/ahlen in den Sektionsversammlungen sei noch
bemerkt: J. daß ieder Wähler sich auf Verlangen des
\Vahlvorstandes Über seine Person auszuweisen hat.
Gelingt ihm dies nicht, so kann ihn der Wahlvorstand
von der \Vah1 zurück\veisen, diese Zurückweisung: kann
nicht angefocbten werden. 2. \Venn sonst jeder zur
\Vahl Zugelassene so vie1e gleichartige, mit dem Stempel
der Berufsgenossenschaft versehel1e Wahlumschläge
erhält, wIe er Stimmen hat, so kann einem MitRlied,
das mehr als 5 oder 10 Stimmen hat, mit seiner Zu
stimmung für je 5 oder 10 Stimmen ein besonderer
\ I ahJumschlag ausgehändigt werden, der sich durch
seine Größe oder farbe oder in sonstiger \Veisc von den
anderen \Vah!umschlägen deutlich unterscheidet. V.li
.g.esagt, kann dies nur mit Zustimmung des betreffenden
Wählers geschehen.

\Vic aus diesen Allsführung-en ersichtlich, sind die
Wahlvorschriftcl1 überal1 streu?: nnd peinlich, und sie
erfordern auf seiten der Berufsgenossenschaft 50"\voh1
wie auf seiten der \Vähler ziemliche Anfmerks<lrnkeit,
gauz besonders aber werden diejenig.en \VÜhler oder
\Vählergruppen, die den Wahlvorschlägen des \Vahl
vorstunues ihre eip;enen entgegensetzen woUen. die
\Vah10rdnung eingehend stl1diercn und bemÜht sein
mÜssen. ihre Bestimmungen sorgfältig innc7.t1ha1ten.
da selbst der geringfügigste Verstoß die Un ii1tigkeit
der Vorschläge der hetreffenden Gruppe herbeiführenkann. Kl.
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Doppelhaus für zwei Meisterwohnungen.

Architekt Toni Schwingen in Oberhausen.
(Ahbildungeu auf Blatt 265 und 266.)

Jede familie bewohnt ein Iiaus fiir sich, nnd zwm
sind fol ende Rfiumc darin entha1tcn: eine Wohnküche,
g-ute Stube, ein Bade-. V/asch- lind SpÜlraum, Abort llnd
Speisekammer im :Erdgeschoß und im Obergeschoß zwei
große und ein kleines Schlafzimmer sowie eine
Kammcr; darüber liegt ein schöner Trockenboden.
Untcrkellert ist nur die gute Stube. fenICf h,1t jede
familie einen StaU von rd. 5.00 qm Grundflächc.

Dem Eingange vorgelagert beiindet sich eine Über
dachte Hauslaube mit Sitzgelegenheit, wo die f.lInilic
bei schönen TaRen ihre freie leit verbringen kann; sie
liegt nach der Straße zu. Rechts vom Eingange liegt
die gute Stube. da dieselbe wenig benutzt wird, sozu
sagen doch TIur an Sonntagen, ist eine Verbindung mit
der Wohnküche zu entbehren. Die Wohnküche ist groß
angelegt, da sich in derselben doch das ganze familien

leben
und
ist nun
und
der
aus besorgt
einschließlich der
heizung beheizt werden. :es
nicht viel kostet und sich sehr

Die Küche hat einen Ausgang nach
Abort und Stall.

Die Ausfübrung ist dem lwed:c des Gebäudes ent
sprechend sehr einfach, aber gediegen gehiiten.. Die
Außenwände erhalten einen heUen Terranovaverputz,
dci. Sockel eine dunklere färbung. Das Dach wird mit
roten Pfannen gedeckt. Rinnen Bnd Abfallrohre soHen
grÜn, die fenster weiR, die Klappläden Kriin und wei!3
gestrichcn werden.

Das Gebäude ist für eine nene Ansiedlung einer
Zeche im rheinisch-westfälischen Industriegebiet Ci:
stimmt.

Baukosten rd. 14000 dlf.0=0
Die Kuppet des Reichstages.

Der Schöpfer des l-(eichstagshauses ist zu den Toten
eingeg-ang;en, aber sein stolzes \Vcrk wird in die Jahr
hunderte ragen und den Namen "Wallot" dauerndem
0.edächtnis überliefern. Ooldschimmernd ragt die Knppd
mit der von der Kaiserkrone gekrönten Laterne übet
dem mächtigen Bau - das "'Ergebnis eitler künnen Tat.
denn es war bisher noch niemals gewagt worden, Ei.<;cn
und Glas in solcher \\1 eise einem Monunlentalbau frei
und offen als ästhetisch-wirksames Glied einzufügen.
Die Meil1l1ngen über das OeIingen der Tat sind geteilt.
Jedenfalls zeugt sie für das außerordentliche Verrnö!!:en
des Kiinstlers, auch aus den schwierigsten Verhältnissen
einen eigenartigen und dabei zeitgemäß anmutenden
Aus"\\rcg zu finden. Schon der Versuch, die Eisenkon
struktion durch die Knnst zu adeln, muß als hochbedeut
sam anerlwnnt werden. I'reilich, es läßt sich nicht
lellgnell, daß der preisgekrönte erste :Entwurf, in dem
V/a\1ot iibcr dem Sitzungssaal des Iiauses einen hoch
ragenden. vierseitigen Kuppelbau iu Stein mit fenstern
im Tambour vorgesehen hatte, entschieden wirkllngs
\TolJer \var. Aber leider hat der Künstler bei der Aus
führung de'\ Baues so vielen Wünschen Rechnung tragen
mÜssen, daß ihnen manches Schöne und Gute zum Opfer
J;efallen ist.

Es \V ar ein unablässiges Ändern, zu dcm \VaUot
verurteilt wurde, mußte cr doch innerhalb des Jahres
1883 seinen preisgekrönten ersten Entwurf nicht
weniger a!s viennal einer Neubearbeitung unterzieh n.
Der Sitzung-ssaal wurde über die Längsacbse nach
'Vesten vorgeschoben, ihm in der Befürchtung, daß die
Beleuchtung vom Tambour aus nicht genÜge, die Kuppe!
gcnommen, das vorgelagerte foyer zur langen Wandel
halle umgemodelt, der Mitte der \Vandelhalle eine Ro
tunde eingefÜgt und Über dieser der KlIppelbau ange
ordnet, geschweige zahlreicher 2-nderer Ände'"ungen,
die dem baulichen Organismus nicht ZlUll Vorteil ge_
reicht haben. Am meisten schmerzte den KiiI1sth r, daH
der Sitzungssaal der krönenden Kuppel verlustig gehen
soJlte. Ihn, das eigentliche Iierz des Hauses. von dem
das neue frische Leben fÜr das Reich ausströmen \vilrde.
hatte er gerade durch den Kuppelaufbau wehhin in
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seiner gewaltigen Bedeutung kennzeichnen wollen. Nun
dieser glückliche Gedanke keinc Gegenlicbe gefunden
haUe war einer der wesentlichsten Grundsätze der
MOi1l mentaJarchitektur, wonach das Äußere des inncren
Wesens Spiegel sein soll, bitter verletzt worden. Unab
lässig war 'Vallot bemüht, eine Änderung des Be
schlusses bezüglich der Kuppel herbeizufÜhren, aber un
entwegt hielt der R:eichstagsbau-Ausschuß, dessen Zu
sarnrnentriE zum ersten Male am 9. Januar 1882 erfolgt
war, an der Kuppel über dem Foyer fest. Am 9. Juni
1884 war der Grundstein zum Bau gelegt worden. ] abr
um Jahr verging - die Mauern wuchsen empor, die
HaUen wöJbten sich, und der KÜnstler kämpfte noch
immer für die Kuppel Über dem Sitzun.!!;s aa]e, da sie nur
hier berechtigt sei. Aber immer wurde entgegnet, daß
die Kuppe! dem Saal das Licht entziehe und die Be
friedigung eines unabweisbaren Bedürfnisses doch höher
als alle sch0nheitlichen En'.Tägungen stehen müsse. Dann
trat WaIlot mit dem neuen Vorschlage hervor, die
Kuppel fi! ' .3.en Saal als Oberlicht in Eisen und Gbs her
zustellen. Hiermit hattc er Glück - am 13. Januar 1890
wurde der bezüglicl1e Plan endgÜltig angcnoml11i.::11. So
ist das Präludium zur goldscl1immerndcn Kuppel, die
sich über dem SitzungssaaJe des R:cichstagshauses er
hebt und bis zur Krone der Laterne eine Höhe von
74.70 m erreicht, kein besonders harmonisches g wesen.
Als dieses Vorspicl mit scincn Mißklängen vorÜb r war.
atmete Wallot auf. Aber wie sehr er sich auch der
neucn KllPPc! in Eisen und Glas freute, der in Stein ge
planten des preisgekrönten ersten :Entwurfs hat l'r Zeit
seines Lebens nachgetrau rt. O. K.tJ=tJ

Der 7. deutsche Malertag in Danzig.
Archite ktur und Malerei stehen in innigstem Z11

sammenl18nge. FälIt dem Architekten die Aufg:.1be zn.
I ällme zum Aufenthalte eier l¥lenschen herzustel!en, so
muß der NIaler dem scl1änheitsfreudigen Auge r-<.e.::hnung
tragen und die leeren Räume mit farben beleben Hier
öffnet sich ihm ein sehr großer Spielraum, lind \Vor die
Wohnräume mit schlichtem, bläulichen Kalkanstrich mit
ein paar farbigen Linien als Borte mit den von des
j\lalcrs Hand hergestellten Prunkräumen vergleicht, wird
leicht erwägen, wie bei dieser vielgestaltigen Aufgabe
Geschmack und KUJ1stverstandnis sich betätigcn können.

Eine volle Woche, vom 12, bis 18, August, haben die
Vcrhandluvgen in Danzig gedauert. Nach vorangegan
genen Vorstandssitzungen über innere Angelegenheiten
am 12, und 13. August trat am Mittwoch, den 14. August,
die 6. Ii a u P t ver sam m 1 11 TI g des Hau p t ver _
bandes deutscher Arbeitgeberverbände
im Malergewerbe unter dem Vorsitz des .\Ilaler
obermeisters E. Krusc-BerIin zusammen. Nach Jen üb
lichen Begrüßungsansprachen begannen die  eschäft
lichen Verhandlungen. Über 200 Delegierte waren aus
den sechs Gauen des Hauptverbandes in Deutschland
anwesend. :Ein großer Teil der Arbeitskraft des Iianpt
vorstandes wurde durch den angestrebten Zusammen
schluß aller Arbeitgeberverbände im Baugewe 'bc in
Anspruch genommen. Die Bemühungen sind von :Er
iolg Rewcsen durch die Gründung des R c ich s 
bundes baugewerblicher Arbeitgeber
ver b ä TI d e. Der BUlld hat bereits seine Tätigkeit
al1igenOmmel1 und wird hoffentlich segensreich wirken.
Auch der 1iauPtve.rband deutscher Arbeitgeberve;"bändc
im Ma!ergewcrbe gehört dem R:eichsbllnde an. Die

darin liegende Lohnsumme ist auf 600 Mitlionen Mark
bercchnet worden, wovon etwa 60 Millionen Mark an
Löhnen auf das Malergewerbe entfallen. Das ffaupt
bindemittel des l(eichsbundes ist der durch den Zn
sammenschluß erzielte wirtschaftliche Vorteil. Dieser
zeigt sich in den verschiedenen Städten darin, daß die
Arbeiten von den M,mrermeistern nur an Mitglieder
des .Reichsbundes vergeben werden. Die einzelnen Ver
eine werden nun am weiteren Ausbau des Reichsbundes
arbeiten mÜssen. Der Zusammenschluß mußte auch
\veg-en der immer von neuem einsetzenden Lohnbewe
gung- erfolgen. Das Baugewerbe müsse dabei mit zwei
Fronten kämpfen: nach links mit den Oehilfenorgrmi
sationen, nach recbts leider auch mit den Auftrag ebern.
Die letztere Gefahr kann jetzt als Übcf\vunden be
trachtet werden, weil die Arbeitgeber bei kÜ.Jftigen
Lohnkämpfcli mit sich selbst genug zu tun haben
werden. Die Tarifverträge im Baugewerbe und auch
im Malergewerbe laufen 1913 innerhalb sechs V/ochen
ab. Dann werden die Verhandlungen wohl von t.Jeiden
Organisaijonen gemeinsam geführt und zum Sege"n der
selben abgeschlossen werden können. Soviel steht fest,
daß man der Lohnbewegung 1913 geschlossener und ge
riisteter gegenÜbersteht.

Die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine behandelte
der Syndil us des Gaues H, Dr. Coelsch-Barmei1. Die
vom Vorstande beschlossene und von der Hauptver
sammlung ang-enommene Resolution ersucht den Bundes
rat, dem .ReiL:hstage über diesen Gegenstand einen
neuen OcsC'tzentwurf vorzulegen.

Der eig-entliche 7. all g e m ein e deli t 5 ehe
M a je r tag wurde am Freitag abgehalten. Den erster]
Vortrag- hielt der ReichstagsabgeOl"dnete Malermeister
Ir! (Bayern) Über Verdingung, Konkurrenz und Zu
schlag-serteilung-. Redner erklärte vorweg, daß es einen
Weg. die Vergebung öffentlicher Arbeiten zu aIlseitigcr
Zufriedenhtit zu lösen, nicht gebe. In Preußen gelte
auf diesem Gebietc dcr Ministerialerlaß vom 23. De
zember 1905. :Er genÜge aber nicht, und so habe d.1s
preußische Abgeordnetenhaus am 15. Mai 1912 einen
Antrag angenommen, wonach jener Erlaß geändert
,,,erden 5011. Der Vertreter der Regierung habe damals
erkläri. daß sie dazu TIoch keine Stellung ge110t11I11Cll,
die Vorschläge aber wohlwoJlend prüfen werde. Im
nächsten \Vil!ter werde man ja wohl Näheres erfahren
Die unteren Behörden kÜmmern sich zuweilen um den
MinisterialcrJaß nicht und gehen ihre eigenen \Vege.
Diescr Iiandlungsweise könnte bei solchen kommunalen
Bauten leicht ein Riegel vorgeschoben werden, zu denen
der Staat ZuschÜsse verabfolge. .Regierung und Hand
werkskammern sollten die Gewerbetreibendcn auf
klären, die Meister sollten sich  nehr zusammenschließen
und mit den Handwerkskammern zur Beseitigung der
Mißverhältnisse auf diesem Gebiete. arbeiten. Noch
schwieriger als die Regelung des Verdingungswesens
sei die Bekämpfung eines ungesunden Wettbe\verbes.
Redner hält die Kreditinstitute bzw. Kreditgenossen
schaften und die Ocwerbebank fÜr geeignete Einrich
tungen zur Beseitigung eines wilden Wettbewerbes.
Man solle auf Barzahlung hinarbeiten und höheren
Rabatt dafür gewähren. Schließlich erörterte Redner
noch die Zuschlagserteilung und die dafür geltenden Be
stimmungen. Der liauptstreit drehe sich dabei Uln die
Begriffe "annehmbar" und "angemessen", V/as an
gemessen sei, könne nur durch Such verständige fest
gesetzt w rden. Die Behörden mÜßten bei der Ver
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gehu!lg öffentlicher Arbeiten mit den Innungen oder ge
werblichen Körperschaften verhandeln und von Zeit zu
Zeit Über die Preisbemessung Sachverständige hören.
Dj  gewerblichen Korporationen dÜrfen die Vergebung
öffentlicher Arbeiten nicht aus dem Auge lassen; aber
auch der einzelne Gewerbetreibende müsse auf der fiut
sein.

Recht beifä1Jig aufgenommen wurde auch der Vor
trag des Prof. Weber an der Technischen liochschu1c
zu Danzig über Architektur und .fal-be. form und
farbe, so führte Redner aus, sind das Ausdrucksmittel
künstlerischer, körperlicher Oebilde. Die Farbe habe die
selbe Wirkungsmög1ichkeit wie die Form. Leider werde
von der Fai-bc nicht jener umfangreiche Gebrauch ge
macht, wie es der fall sein saUte. Die farbe komme
für die Innen- und Außenarchitektur in Betracht. Im
19. Jahrhundert sei die farbenfreudigkeit fast .aus
g-estorben, und erst in den letzten Jahrzehnten erobere
sie sich wiedet allmähIich das feld. Nun zeigte R.edner
an der Hand der Geschichte die farbige Architektur der
Araber, Japaner, Griechen, Römer und der heimischen
Architektur, unq  inR näher au! die Bemalung hervor
ragender Bauwerke im Mittelalter ein, so auf dk Elisa
bethkirchc in Marbur.2" das Straßburger MÜnster, das
Schloß in Bruchsa1. Auch an einzelnen alten Bauwerken
Danzigs, wie die Marienkirche. das Rechtstädtiscbe Rat
haus. das Englische Haus u. a. wies er die Bemalung im
Mittelalter nach. Den Grund für das Zurückgehen der
farbenfreudigkeit führte Redner auf die Zurückdrän
Rung der Maler und das überschätzen der altklassischen
Philologie zurück, wodurch sowohl Architekt als auch
Maler von ihrem eigentlichen V/irkungskreise verdrängt
wurden. Jetzt sei ein erfrculicher Umschwung ein
getreten. Von München uud BerUn treten neue Strö
mungen auf; in Süddeutsch!and sei die farbenfreudig
keit erwacht und habe auch im Norden fuß gefaßt.
Pflicht der Maler sei es. den Sinn dafür im Volke zu
heben, zumal das Städtebild davon gewinnt. Freude
soll im liause und außer dem Hause herrschen!

Die Hauptversammlung 1913 findet in ß e r I instatt. H. Manko\Vski in Damdg.
tJ ==== 0

Verschiedenes.
Behördliches, Parlamentarisches usw.

+ Eine Bauberatungsstelle für den Regierungs
bezirk Danzig ist vor kurzem errichtet worden. Sie
besteht unter dem Vorsitz des Herrn Regierungspräsi
denten F (j r s t e r aus den Mitgliedern der Abteilung I
(Architektur) der Kgi. Technischen Hochschule. Die
Zuwahl weiterer Mitglieder ist vorbehalten. Geschäfts
fÜhrender Vorsitzender und als solcher ständiger Ver
treter dcs Regierungspräsidenten in den laufenden Ge
schäften ist Professor Klo c pp e I. Die Bauberatungs
steHe hat die Aufgabe, in wichtigeren Baufrugen für den
ganzen Regierungsbezirk eine beg u t ach t e TI de und
b er at end e Tätigkeit auszu üben. Sie macht die Er
richtung örtlicher Bauberatungsstellen nicht entbehrlich,
sondern so11 deren Tätigkeit ergänzen und fördern. Da
neben wird die Bauberatungsstelle das lnteresse und
Verständnis für eiTle gute Bauweise durch Veranstaltung
von Vorträgen, Kursen und Ausstellungen, durch Samm
lung guter Beispiele fÜr Bauwerke und deren V r
öffentlichung zu fördern suchen. Die Bauberatung wIrd
in der Regel une n t gel tl ich erfolgen, doch bleibt
die Erstattung barer Auslag'en vorbehalten. Eine Be

tätigung der Bauberatungsstelle, ßurch die den.Pri\l"at'i.
architekten Schädigungen erwachsen können, . wird ver
mieden werden. Vielmehr wir . die BaubeJ;atun,i;ssteJle
dahin wirken, daß die Bearbeitung bedeutuI!gsvollerer
:Entwürfe und deren Durchführung bewährten künst
lerischcn Kräften übertragen wird,

Verbands-, Vereins- usw.-Ange(egenheiten;
Deutscher Arheitgeberbund iür das Baugewerbe.

E. V. N1itteilungen. 1. Tod e s f alL Inl(i!ge Gehirn
schlages starb plötzlich am 14. AURust 1912 das l\'lit
glied des Bundesvorstandes. lien Baumeister A. l3er
tuch-Gotha, Vorsitzender des Bezirks-Arbeitgeberver
ban_des für das Baugewerbe für Thüringen. Der
Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe bewahrt
dem ffingeschiedenen ein ehrendes Gedächtnis.

2. Wa TI d kar ted e s B und e. s. Der Druck der
von Iierrn Baumeister I\'.oth-Neugersdori entWQ,'renen
Karte der Bezirks- und Orts verbands-Gebiete ist nun
mehr beendet, der Versand hat begonnen. Da eine
größere Auflage gedruckt worden ist, wird weiteren Be
stellungen vom Geschäftsamt entgei{engesehen. Jeder
Ortsverband und jede Innung so1lte im Besitz einer
solchen Karie sein. Preis der Karte ca. 5 "ft.

3. Ein 4. HefVder "E n t s c h eid u n;{ end e s
Zen t r als c h j e d s ger ich t s für das Baugewerbe",
enthaltend die Nm. 236 bis 271, wird im Laufe der
nächsten Woche herausgegeben und den Verhiinden
direkt von der Druckerei :Elsner-Berlin zugesandt
werden.

4. Der Arbeitgeberverband f. d. B. des
Kr eis e s fra u s t a d t, Vorsitzender Maurer- und
Zimmermeister R M ich e I - Fra 11 s t a d t, isi mit
4 Mitgliedern dem Arbeitgeberbund f. d. B. der Provinz
Posen beigetreten.

Der 1\ rb ei t g e b c r ver ban d f. d. B. i n K e h 1 ,
Vorsitzender Bauunternehmer R ich. Ha r der. ist mit
13 Mitg:liecern dem Lalldesverband Elsaß-Lothringen
beigetreten.

Die Sicherung der Bauforderungen lind der Schutz.
verband Berliner Bauilltercssenten. Der Konkurs des
groBen Ballgeschäfts Cu r t Be r n d t in Berlin, durch
den viele Iiandwerker und Baulieferanten in Mitleiden
schaft gezogen worden sind, hat die frage der Einfiih
nmg des zweiten Teiles des Gesetzes über die Siche
rung der Bauforderungen wieder ganz besonders in den
Vordergrund g-cdrängL Von vielen Seiten ist neuerdings
auf GWlld dieser Vorkommnisse die  infiihrung des
zweiten Teiles gefordert werden. und wie eine Nachricht
meldete, soll die Einführung des zweiten Tei!es [Ur einige
Großgemeillden seitens des Ministers für fIande! und Ge
werbe in :Erwägung gezogen sein. Natürlich fehlt es
aRch nicht an Stimmen, welche vor der Einführung des
zweiten Teiles warnen Llnd erst die Ergebnisse der
Tätigkeit der Selbsthilfe-Organisationen abgewartet
wissen woUen. So äußert sich der ,.Schutzverband
Berliner Bauinteressenten" in einer Zuschrift <m das
.,Rerl. Tgbl":

Im Anschluß an den fall Berndt ist in den letzten
Tagen zu wiederholten Ma]en die Einführnng de  zweiten
Abschnittes des GesetzE;s über die Sicherung: der Bau
forderungen befiirwortet worden. Wir wollen ntm
keineswegs bestreiten, daß Mißstände der geschilderten
Art in der Tat vorliegen, wir wollen nicht bestreiten, daß
fälle vorliegen, in denen der Handwerker, der durch
seine Arbeit den Grundbesitz wertvoller macht, die
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früchte seincr Arbeit für einen liypothekengiäubigo;:;r
hergeben muß. und bei der Zwangsversteigerun . mit
einer kleinen Quote herauskommt oder g-änzlich aus
fällt; wir wol1en ferner nicht bestreiten, daß der erste
Abschnitt des Gesetzes über die Sicherung der Bau
fordenmgen zur Beheb 1 11lg der Mißstände nicht aus
reicht, und daß bei einem derJrtig umfangreichen Unter:
nehmen, \vie das Rerndtsche es war. der erste Abschnitt
des. Gesetzes schon deshalb versagt, weil Überhaupt VOn
der tIerg'a.be' des Raugeldes seitens eines Dritten im
Sinne des Gesetzes nicht die Rede sein kann. Trotzdcm
erblicken wir in der Einführung des zweiten Abschnittes
des Oese17cs eine schwere Gehhr. :Es würde durch die
Erschwerung des Baucns ein allgemeÜier und lang an
dauernder StiIistand im Baugewerbe, und damit eine Be
schtiftigungslosigkeit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
eintreten. Jetzt noch unübersehbare Verhältnisse würden
sich am Itr1Jothekcnmarkt entwickeln, da die Hypo'thek,
deren ViTcsell doch unter anderem darin be teht, daß der
Gläubiger auf .Heller und Pfennig berechnen kann, von
welchem Betrage an ihm das Grundstiick haftet. einen
höchst unsicheren .Wert dmsteIlen wird, soweit ihr die
Dauhandwerkerhypotheken, deren Höhe vollkommen un
beschränkt, jedenfalls fitr einen Dritten nicht zu berech
ncn ist, vorgehen. Und die ungÜnstigen V crhäJtnisse am
Hypothekeumarkt wÜrden natürlich \vicdcrum den
ganzen Baumarkt beeinflussen. 211 größten Streitigkeiten
und Mißhelligkeiten unter den Bauhandwerkern selbst
würde dann übrigens die feststellung der Höhe der ein
zelnen Bauforderungen Veranlassung gebell. Überhaupt
kann man mit Rücksicht auf die schablonenmäßigefJ Be
stimmungen des zweiten Abschnittes des Gesetzes über
die SIcherunK der Baufordert1ngen sagen. daß auch hier,
\vie überall, wo eine Knebelung der wirtschaftlichen
Verhältnisse olme 'Rücksicht auf Jie sich jeden Tag
äi1derncte Lage der Praxis vorgenommen wird. ein I Ück
gang im ganzen wirtschaftlichen Leben zu verzeichnen
sein wird. Nicht zu vergessen ist noch die flLr deu
Mittelstand und die Arbeiterbevölkerung drohende Ge
fahr, daß bei einem Stillstand im Baugewerbe ein lVhmgc!
an Kleinwohnungen eintritt. Alle diese begrÜndeten Be
fÜrchtungen wären an sich schon hinreichend tim von
der Einführung des zweiten Abschnittes Ab tand zu
nehmen. um so mehr kann die Einführung aber unter
bleiben, wo von den interessierten Kreisen nunmehr in
umfassender Vi'cise zur Selbsthilfe gegriffen wird. Ein
üesetz, d. h. ein staatlicher Zwang, ist iibera]J da vom
Übe], wo das gleiche Ziel auf dem \Alege der privaten
Vb2reitJkunft, und noch dazu in besserer Weise, zu er
reichen ist.

Deutscher Arbeitgeberbund iür das Baugewerbe
E. V. (Tarifverträge, 14. Nachtrag.) In der Zeit vom
7. Mai bis 15. AUgLIst d. J. haben die Tarifverträge für
nachstehende Vertragsgehiete die Gcnchmigung der
Zentralorgani.smiotlen erhalten:

Bezirksverband Westpreußen: Elbinger Niederung
(fÜr clas Kleine Marienb"r er Werder), (M. u. Z.), Kart
haus (Chr.).

Bezirksverband Posen: Argenau (Chr.).
Bezirksverband Meeklenburg: Sehöuberg (H.).
Bez.-Verh. Sehleswig-Holstein: Kiel (M., H. u. 2.).
ßezirks\"erband Hannover:' Hannover-Linden (M.,

li., Z. u. Chr.).
. Bez.-Verb. für das Unterweser- llnd Emsgebiet:

Wrldeshausen (M., H. u. Z.), Wilcleshauscn-Dötliugen
(M.).

ßezirksverband Brandenburg: Oderberg (lV1.., li.
und Z.).

Bezirksverband Königr. Sachsen: Schneeberg, (M.
u. H.), Schwarzenherg (M., n u. Z.).

Bezirksverhand Osterland : Weida (2.).
Bez.-Verh. Provinz Sachsen: Aschersleben (H.),

Zeitz- TheiBen (M.).
Landesverband \NÜrttembeJ"g: Salach (Chr.).
Landesverband Eis.-Lothrillgell: Kchl (M., H. u. Z.).

Bücherschau.
"Der Leipziger ffauptbahnhoi." Sonderheit der Monats

schrift "Der Ingenieurbau", Ii rausgebet E. Beutinger,
Architekt in Stuttg:art. Verlag von Carl Schültze in
Leipzig. Preis 3 vii.

f:s liegt hier die erste ausführliche Veröffentlichung
des neuen Leipziger Hauptbahnhoies, des größten Bahn
hofes der Welt, vün den Architekten Prof. W. Lossow
und M. fi. Kühne in Dresden vor.

Schulangelegenheiten.
Handwerker- und Kunstgewerbeschule zu Krefeld.

Wie aus dem Jahresbericht jür 1911 hervorgeht, hat die
Schille auch weiterhin fortselJritte gemacht.

Rechtswesen.
Vergütun  von Bauzeichnungen und Kostenall

schlägen. Zu diesel" vielumstritteIlen Frage hatten vor
kurzem die Ältesten der Kaufmannschaft von Herlin
Oeleg-enheit, sich ZlJ äußern. Sie gaben hierzu foL endes
(l:utachten: :Es ist nicht verkehrsüb1ich, daß mangels
besonderer Vereinbarung fUr die Lieferung einer Bau
7;eichnnng nebst Kostenanschlag eine VergÜtung nicht
zu zahlcn sei. auch dann nicht, wenn der Bauherr dcm
Architekten mitgeteilt hat, daß er noch andere Archi
tekten um die .Einreichung von Bauzeichnungen nebst
Kostenanschlägen ersucht habe, und daß cr demjenigen
die AusfÜhrung de.s Banes übertragcn werde, der das
beste LLnd billigste Angebot mache. (g. 62   BI. 81 _
14. Juni 1912.)

Tarif- und Streikbewegungen.
Breslcm. Bei der Herstellung der BetonarbeiteIl bei

der .Festhalle in Schcitnig sind dieser Tage wegen :Ent
lassung einiger bei dem Bau nicht mehr benötigter Bau
arbeiter seitens der sozialdemokratischen Organisation
Schwierigkeiten gemacht worden. Als clann !Selernte
Kräfte zu anderen Arbeiten neu herangezogen wurden,
glaubte die Organisation Grund zu haben, den Streik zu
proklamieren. Ungefähr 100 Betonarbeiter und Zim
mcrer haben daraufhin die Arbeit niedergelegt. \Vic
uns die Schlesische Betonbaugesellschaft, mit der die
Differenzen ausg;ebrochen sind, hierzu mitteilt, sind die
entlassenen Arbeiter sämtlich ungelernte tIanct1:i.nger
?;ewesen. deren Arbeiten zu Ende geführt waren,
\vährellcl es sich bei den ncu herangezogenen KrMten
sämtlich um gel e r 11 te fI an d wer k e r fÜr hanct
werksmäßige Arbeiten handelt, die zudem schon jahre
lang bei der Firma beschäftigt sind.

Berlin. (D ach d eck e r s t r e i k.) Obcr die Lz.ge
des Streiks schreibt der Arbeitgeberverband fÜr das
Dachdeckergewerbe zn Berlin und Umgegend: "DeI"
Lohnkampf ist nicht durch die Dachdeckermeister ver
anl<:tßt worden, une! es handelt sich im wahren Sinne des
Wortes auch nicht um einen solchen. Die Differenzen
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sind dadurch entstanden, daR sich der Arbeitg-eberver
band vorzuschlagen erlaubte, den nenen Tarii auf
mehrere J abre zu verlängern und den Endpunkt des
selben nicht mehr wie bisher auf den 30. .Juni, sondern
den 31. März, also vor Beginn der Bausaison festzu
setzen, auRerdem woJJte der Arbeitgeberverband den
1. Mai als feiertag nicht anerkennen und für die fIilfs
arbeiter eine StundcnIohnerhähung auf 60 Pi. bewilliKcn.
Der Kampf ist seitens der Arbeitnehmer wegen dieser
unbedeutenden Differenzen dadurch eröffnet worden,
daß sie übtf fünf Berliner Dachdeckerfirmen die Sperre
verhängten lind beschlossen, diese Sperre auf weitere
fünf Firmen auszudehnen, falls seitens der Arbeitgeber
ein f.ntgegenkommen nicht gezeigt werde. :Es handelt
sich denmach also nur um eine Machtfragc. Daraufhin
erst sah sien die gesamte Berliner Meisterschaft ge
zwungen, sämtliche organisierten Gesellen Llnd Hilfs
arbeiter auszusperren."

o ===== 0

H an cl eis t eil.
Kalk und Gips.

Packungen für Gips. Als NormaJpaclcungen im Iiandel mit
Oips gelten nach VerhandlunRcn der in Betracht kommenden
Interessenten gruppen mit der lialldelskammer zu BerJin Säcke
von 75 kg und 50 k?:. (Outachten der Berliner Handels
kammer 16433/12.)

Schutzoll für l(alk. Die t1 a n dei s kam m erD res den
hat vor kllrzcm ein Gutachten erlassen, das fiir das Bau
gcwcrbe Ostdeutsch lands, namentlich Schlesiens. VOll  rößtem
Interesse ist. Bekanntlich ist vom Ver e i II D cut s ehe r
KaI k wer k e, Sitz Berlin, an zuständiger Ste1le die Ein
fÜhr unp: eines Schutzzolles fiTr gebranntcII Kalk b antragt
worden. Zu diesenr'Antrage solltet! sich verschiedene t13.ndels
kammern äußern. Auch die t1aIIdclskammer Dresden wurde um
gutachtliche Außerung ersucht, tlnd ihrem Gutachten sei aus
7.ugsw-eise entnommen: Der EiniÜhrullg eines Schutzzolles
auf gebrannten Kalk steheu gc w ich t i g e Be den k e n ent
gegen. vVie e1l1e Um ra2;e in den beteiligten bangewerbJichen
Kreisen ergeben hat. h:;t das Baugewerbe des Bezirks Dresden
auf den böhmbchen hydraulischel1 Stilckkalli und den öster
reiehisch-schJesischen Marmorkalk angewiesen. Die Be
miihUJlgen, im Inland Ka!k VOll der gleichen BesclJaffenheit Zll
beschaffen, sind bisher slets olH1e Erfolg gewesen. Die Ein
führung eines Schutzzolles filr Kalk wJirde d.1.her für das Bau
gewerbe eine empfindliche Schädigung bedeuten. L.

Holz.
Vom ostdeutschen lIolzroarkt wird dem "B. T." ge

schrieben: Auf dem Weichselmarkt ist in den Kreisen uer
russischen Exporteure eine Iiaussestimmung eingetreten, "Wje
sie schon seit Jahren nicht beobachtet \vllrde. Sie stÜtzt sich
darauf, daß nach Berichten, die aus Rußland vorliegen, ein er
heblicher Teil des allf dem Weichselmarkt erwarteten Roh
holzes nicht eingehen wird, weil verschiedene Flüsse versandet
sind. Man schätzt das Quantum an Rundholz, das zur übel"
winterung in Rußland zurÜckbleiben wird," auf zirka 100000
StücK fiierbei befinden sich neben Kiefern auch Erlen und
Tannen. Die Mühlenbesitzer hoffen, daß ihre Zurückhaltung
eine Preisreduktion herbeiführen wird. In einern starken
Gegensatz Z11 der aufwärts gerichteten Stimmung im Roh
holzhandel ist die Lage des Baumaterialienmarktes. Balken
sind in Kiefer und Tanne angeboten. die Preise haben für den
Kubikmetcr tim 50 bis 75 Pi. nachgebeu mÜ::>seu. Die Bau.
holzl1andlnngelJ sind wenig aufnahmefähig. An vielen Orten
ist überhaupt nichts zu tun. Infolgedessen wird auch .Fllß

bodenware von
das GeschÜrt TIOCh immer
die aueh der
kommt. Astreme Seiten,
sind. werden Jebhaft verl,wgt.
Geschäft ruhiger.

Gebräuche im Berliner ffo1zhandel. (A. Gutachten"dci
Berliner Iiandelskammer). 1. Ein liandelsgehrauch;" nach
welchem im Berliner Hülzhandd der erst nach Lieferuil  pro
visionsberechtig;te MäkleJ bei liH.Q;ebiihr1icher VCJzöge,!'ll\g der
UeferunJ!; seitcns des Verkäufers schon vorher vom Käufer
Provision vcrlangen kann. besteht nicht. 1.1047/12,

2. Im Großholz.handel des hiesigen (Berliner) Wirtschafts
gchiets Jäßt sich kein I-landelsgebrauch feststeHen, nach
welchem die laut Lieferungsvertrag fest esetde des
Kaufpreises fiir einzusehobernde Holzer von der
eines ordnungsgemäßeJJ AufnJ",-ßcs durch den Verkaufer be
dingt ist. 15743/12.

(B. Gutachten der Ältesten der Kaufmannschaft VOll
BerJin.) 1. Eine Usance, daß der Mäkle.r, der an sich seim:
Provision erst nach der Lieferung der Waren verlangen kann,
sie auch vor der Lieferung vom Käufer beansprm:heD kann,
\-v-cnD sie der Verkäufer ungebÜhrlich verzogert, besteht nichr.
da diese r-äJ1e nicht j1äufig genug vorkommen. Wenn der
Kätder in der Geltendmachung der LiefenmgsverpfJi<.;htun ctl
des Verkaufers saumig ist, so i t man in den am !iolzhandel
beteiligten Kreisen der Aufiassung, daß der Käuicr dem M ilder
die Provision zn entrichteTl hat. - Die Gcschhfte im Holz
handel werden fa t ausschließlich von l\'\äklefJ1 un.d nicht von
Agenten vermiLlelL (g. 26. I:3d. \Il - BI. 130 - 25. Juni 1912.)

2. Im t101zhandcl ist ein allgemein geltender Gebrauch des
Inhalts. daß der Vermittler sowohl YNI! Käuter wie vom Ver
kaufer Provision für die während des ganzen Jahres abge
schlossenel1 Geschäfte erhält, fal1s er den ersten Kalif ver
mittelt hat, nicht festzustellen. (g. 26. Bd. III -- BI, 143 
13. Juli 1912_)

Eisen.
Prelserhölnmg. \Vie berichtet wird. haben die ostdeut

schen Walzwerke &emeillsam mit dcr R.heinisch-Westfälischen
B<'..nJei eIrVereii1igllng dcn Bal1d isel1preis iür das gemeinsame
AbsatzgclJict um .5 ..11 auf 140 jl. für die Tonne Basis Ober.
hauscn erhöht.

Im zweiten Vierteliahr 1912 war, wie in der GeIleralver
sammlung des Vereins deutscher Eisengießereicl! berichtet
wurde, die Beschüftigung lier Eisengießcrcien in Sc h I e sie 11
gut und insbesondere die Nachfrage nacll HandeIsguß rege.
Es gelang. die Preise etwas aufzubessern. jedoch stehen sie
zu der ErhöllUng; der Gestchungskosten immer noch nicht im
richtigen Verhältuis. Im Üfenguß und Poterie war die Lage
ihnlich; auch hier sind die 'Werke mit dem Ergebnis zufriede
ner wie fr Jl1cr.

Dagegen "war nach BallglIß keine große Na<..:hfrage, da das
Baugescili:dt hier ziemlich darmederliegt. In Maschincng'lß
lag dagegen das OeschÜft erheblich besser, teilweise mußte T [
weite Lieferfristen gesetä werden. Der Markt in Oußröhrerr
war in Schlesien außerol deutlich IcbhaiL Zwar machen di0
schmiedeeisernen {lud Stahlrobre immer noch Wettbewerb,
jedoch wirkt dieser bei den steigenden Preisen nicht mehr so
wie frÜher. Die RöhrC11gieBereien waren daher außerordent
lich stark besetzt, ]md es gelang Yie!tach kaum, dCl] Abniicll
zu genÜgen.

Verschiedenes.
Kokosfaser als Ffill- und Bindestoff für Gipsdielen,

Rolldecken und für Stuckzwecke. Die rege Nachfrage
kann durch die herkommenden größeren Importe befriedigend
gedeckt werden. Der Markt in Ceylon ist aber sehr fest, und. ist,
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mit höherem Preise zU rechnen, da die Witterungsverhältnisse
im Produktionslande anhaltend ungünstig sind.

Helle faser: Kleiner Umsatz bei festen Preisen.
ludolph Struvc & Co.

Gutachten der Berliner lIandelskammer über Brunnen- und
Leitungsbau. Die "forderung; einer Entschädigung fÜr Abnutzung
des Iiandwerkszeuges bei Ausführung der Brumien- und Lei
tungsarheiten entspricht unter Beriicksichllgung des für die
Arbeitsstunde in Ansatz gebrachten Preises von IiUf 50 pt,
lind bei Nichtberechnung der Kosten für den Hjl1  und Rück
transport des Werkzeuges kaufmännischer Auffassung. Bei
einer Brunnenreparatur auf dem Lande wiirde, insbesondere
wenn grof1eres Werkzeug benötigt wird, eine Vergütung von
60 Pf. für Vorhaltung ul1d AbnutzUJlg des Handwerkszeuges
angemessen sein. 14280/12.

fracht  Stempel- und Zollwesen.
Tarifierufl!  von Walzen au."S fisenbeton. Die Kgl. Eisen

bahndir<,klion Kalto\vitz ersuchte die tiandelskammer Oppelo
llrn p;utacJ1tliche AuBerung über einen Antrag auf Versetzung
von Walzen aus Eisenbeton in Spezialtarif HI. Die Handels
kammer erwiderte darauf, daB in ihrem Bezirli: :Eisenbeton
walzen nicht hergeste!lt \\'orden seien. Die Eisenbetonwalzen
würden ebenso wie die Walzcll ans tiolz und Stahlblech zum
Festw-alzen VOJl Wiesen Ulld Moorböden benutzt. Sie sollen
etwa 40 v. H. billiger seil! als Stahlbleehwalzen, so daß sir.:
schOJ] dadurch einen erheblichen Vorsprung vor den 'Walzcn
aus anderen Stoffen besitzen. Die tiandelskammer hage daher
Bedenken, eine Bevorzugung der EisenbetoIJwaJzcII zu bcfiir
\vorten.

Gru,ndstücks. und Hypothekenmarkt.
Zur Erleichterung der Beschaffunp; zweiter Hypotheken hat

der Magistrat zu OIogau Maßnahmen getrofien. Er hat be
schlossen, die Schlesische Provinzial-r'euer-Sozietät zur I-ler
gabe von HypothekeJ1 an Bauilr1ternehmer zu veranlassen.
Weiterhin ist die GrÜndung einer Hypothekenbank bei der
Stadt angeregt worden. Aus dieser Bank sollen Gelder für
Neubauten und <lußerdem amortisierbare Umballdarlehen gegen
medrigen Zinssatz gewährt werden. Zu der Jcti:teren Frage
hat jedoch die Stadtverordl1etenvel sammlung noch kcilTc
Stellung genommen.

Berliß. (Wochen bericht des VeJeins BerJiner Grundstücks
und Hypothekcn-Makler.) Vom Hypothekenmarkte ist auch in
der Berichiswoche nur recht wenig zu melden. Die Geschäfts
stille dauerte an und von irgendciner Bes5erung ist nichts zu
bemerken, Nur für gule, zweite Stellen ist einiges Kapital zu
zeitgemäßen Bedingungen angeboten.

Notiert wurden: Pupillarisch erststellige Eintragungen
in Abschnitten bis 400000 J6 4 v. H., sonstige feine Anlagen 4 1 / 4
bis 4 /s v. H., 1l1s!itutsgelder 41/4 41/2-43/4 v. H., Vorortshypo
theken 45l8 47/8 v. H., Baugt/der 5-5 1 / 2 -6 v. H., zweite Stellen
in besler Lage hinter niedrigen Eintragungen 5 51h v. H., SOl1
stigeAppoints 6 61/2V.H., Institutsge1der bedlngen 1 21/2 v. H.
Abschlußprovision.

Das Grundstücksgeschäft war, abgesehen von der größeren
Trausaktion in der Bellevuestraße, belanglos, und auch am Bau
stellenmarkt war es äußerst ruhig.

Geschäftliches.
Neue Kataloge. Die durch ihre bewährten Da u e 'r

b r a 11 d ö f e n Pa t C TI t - Ger man e n (über 900000 Stiicli:
dieses Ofen-Systems bereits im Gebrauch) bekannte Firma
GerUJania Öfen  und Herd Fabril{ Wjnt r u. Co., tiannover
und Sarste:dt, hat in diesen Tagen als Vorläufer der dies
iährigen Gesamtpreisliste eine kleine Auszugspreisliste heraus
gegeben, die nur die ncuesten OfenmodeJJe enthält. Diese

!leuen Oientypen in  cschmacklich reifen Formcll cliirften
wieder die volle Beachtung der interessierenden Kreise finden
und den bewährten Fabrikaren dieser Firma neue Preunde
zuführen_ Interessenten ist diese kleine Liste, die kostenlos
zu?:esandt wird, zur Orientierung zu empfehlen.

!':wei schmucke BroschÜren iH moderner Gewandun:;\ hat
A. W. Andctnach in Beuel am Rhein mit dem Titel" M 0
der ne Zementarbeiten" und "Feuchtigkeit in
Bau wer k e 11" henl11s-:;:egeben. Das tieftchen "Moderne
Zernentarbciicn" zeigt in leicht faßlicher Weise, wie man
Zemcntrnöncl in seinen verschiedenen Anwendlln';Sarten
mittels "A\,,-a"-Pateut-Mörtelzusatz wasserdicht macht. Das
BÜc:helcben "Feuchtigkeit in Bauwerken" erörtert ausführlich
die Entstehungsmöglichkeiten der Feuchtigkeit, deren Be
k?mpfung und Beseitigung, ein fast noch wichtigeres Kapitel
Auch hier \\lerden Rccignete Mittel zur Vorbeugun  und ße
kämpfung angegeben, z. 1:3_ die Patent-Kosmostafeln, "A wa"
Patent-IVlörtelzusatz und andere. An Band von Beispielen,
Urteilen von Sachvcrständigen aus der Praxis wird ein über
sichtliI.:hes Bild der Iso]jerun stechnik gegeben.

ßeide BroschÜren werde!! Interessenten von oben ge
nanntem Verfasser auf Wunsch kostenlos zugestellt.

Cber ihre Patent-Prinz co-Schutz schienen
1111 d - E c Je 1 eis t e n gibt die Firma Prinz u. Co., Ohligs
(Rhld.), deren hiesiger Vertrete! die Firma 1i e r m. K a n f e r s
Na chi. Ouli. Gebr. SchÜtze), Breslau IX, ist, eine nene Preis
liste heraus. Diese Prcisliste zeigt wieder aufs neue den
hervor! agenden Gehranchs\ved der Prinzcc-Schutzschiencn
und -I:ckJeisteIl. IIbcr die im allgemeinen nichts neues ZLI sagen
sein wird, da woill jeder die Anwendung eierselben kennt.
Zur Sicherheit bf'J dcr Treppenhenutzung sind diese Schutz
schienen ul!bedingt zu verwenden. und jeder Baugewerbe
treibende, der seinen ßallherrn zur AnbrilJgung derselben ver
anlaßt, wird sich nur dessen Dank zuziehen, da dadurch dem
Haltsbesitzer sichel. viel Ärger erspart wird.

Ferner weisen in einer BroschÜre die Topasit.Werkc
A.-G., vorm. S t r 11 b e u. Co. in Langelsheim a. H. auf V or
zUge ihres Edelputzes " Top a s i t" hin. Die BroschÜre, die
recht interessant jst, zeigt die vielseitigeIl Verweildungsmög
lichkeiten des "Topasit", der sich außer zu reinen PLJtz
zwecken auch zur Anfertigung. VOll fugenlose-n, ieuersiehcrcn
fußböden sowie als Unterlage fÜr Linolcumbeläge hervor
ragend bewährt hat. Mit "Topasit" lassen sich auch dem
NatlJrstein tHuschend Ühllliche Sandstein- Muschelkalk
und Granit-hnitatiouen herstellen, da aw.:h "TOP3sit" in ver
schiedenel Färbung zu haben ist. Die BroschÜre wird Inte!
essenten auf Wunsch kostenlos zugesandt.

Panzerfal'ben. Das unter dem Namen "Panzeriirnis" von
den Panzerfarhwefken D1". Graf u. Comp. in Neubabelsberg
in den Iiandel gebrachte patentierte Bindemittel ist geeignet,
eine Umv.-älzung in der Farbenindustrie hervorzurufen. Panzer
firnis eignet sich auch vorzÜglich als Grl1ndierungs- und KotJ
ervierungsmittel. Die mit diesem patentierten Bindemittel
hergestellten Schuppenpanzer und Panzerfarben hab';)n eine
bedeutende HaltbaJ'keit. Nähere Beschreibungen  nd Preis
liste sendet die Firma auf Wunsch kostenlos.
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